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So eindeutig finde ich die Sachlage bezüglich Mehrarbeit nicht.

Zitat aus BASS NRW

"Unterricht im
vorstehenden Sinne [ und somit als Mehrarbeit zu vergüten] liegt auch vor,...
2.2.2.4 wenn ein Lehrer im Rahmen angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit bei einer
Klassenarbeit (Klausur, Testat) die Aufsicht führt."

dagegen

2.2.3
Vergütbare Mehrarbeit liegt insbesondere in folgenden Fällen nicht
vor:
– Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und Prüfungen aller Art (einschließlich der
Aufsicht bei Prüfungsarbeiten)"

Ich sehe die Lernstandserhebungen nicht als Prüfung im Sinne z.B. des Abiturs an.

1https://www.lehrerforen.de/thread/43636-mehrarbeit-durch-lernstandserhebung/?postID=400758#post400758
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